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 Veröffentlicht am 30.09.2002

Norm

ZPO §502 HIII7

B-VG Art20 Abs3

Rechtssatz

Ob eine Geheimhaltung im "überwiegenden Interesse" des von einer Verö8entlichung erkennbar betro8enen

Personenkreises (hier: der österreichischen Rind;eischproduzenten undRind;eischverarbeiter einschließlich der

klagenden Partei) liegt, kann regelmäßig nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls beurteilt werden.
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